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SIPO S 143 Abs. 2 S. 1

Die Aufhebung der Bestellung eines Pflictttvedeidigers

liegit im (auszuübenden) Ermessen des Gerichts, wenn

kein Fall der notwendigen Verteidigung mehr vorliegt {Red}.

LG Braunschweig, Beschl.v.9.6.2A21- 1 Qs 144/21

(AG Braurisciiweig)

I. Gegen dea Beschuldiglen isr bei der StA ". ein Ermitt-

lungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungs-

mitteln anhängig.

Der Beschuldigte verbüßte seit dem 8.3.2021 eine Ersatzfrei-

heitsstrafe in der fVA wegen falscher uneidlicher Aussage.
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Das AG bestellte dem Beschuldigten daher mit Beschluss

vom 29.3.2021 .,, auf Antrag der StA R.echtsanwalt F gem.

$ 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO als notwendigen Vertsidiger.

Am 31.3.2021 ging bei dem AG die Entlassungsmitteilung

des Beschuldigten aus der JVA ein. Demnach wurde der

Beschuldigte am 24.3.20?1 aus der JVA entlassen.

Mit Sckeiben vom 6.4.2021 hörte das AG den Beschuldigten

zur beabsichtigten Auftrebung der Beiordnung von Rechts-

anwalt S an. Es wies darauf hiu, dass aufgrund derEntlassuag

des Beschuldigten aus der fVA kein Beiordnungsgrund mehr

vorläge. Dasselbe Schreiben übersandte das ÄG auch an

Rechtsanwalt F zur Kenntnis- sowie Stellungnahme.

Mit Verfrguag vom 6.4.?021 übersandte das AG die Akte zur

Stellungnahme zur beabsichtigten Aufhebung der Unterstel-

lung an die StA. Die StA schickte die Akte ... nach Kennt-

nisnahme wieder zurück an das AG.

Fie StA statuierte, dass auch sie keinen Grund (metr) für die

weitere Beiordnung sehe.

Mit Beschluss vom 20.4.2021 ... hob das AG die Ve*eidiger-

bestelluag auf, Zur Begründung fübrte es aus, dass der Be-

sehuldigte auffreien Fuß gesetzt worden sei ($ 143 Abs. 2 S. 4

SIPO) und deswegen die Bestellung aufzuheben sei.

Mit Schreiben vom 23,4.2021 legte Rechtsanwalt F sofortige

Beschwerde ... ein. Der angegriffene Beschluss sei bereits

deshalb aufanheben, da er nicht erkennen lasse, dass sich das

Gericht des ibm zustehendea Ermessens bervusst gewesen sei

urd seine Eutscheidung unter Berücksichtigung der spezi-

fischen Gesichtspunkte des Einzelfalles getroffen habe. ...
. . . Die StA ftibersandtef . . . die Akte an das Beschwerdegericht

zur Entscbeidung. Nach Auffassung der StA sei der Beschluss

des AG nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der weiteren Aus-

flihrungen wird auf die Verfügung der StÄ Bezug genommen.

IL 1. Die sofortige Beschwerde des Beschuldigten ist'zuIässig

,.. ln der Sache hat sie - zumindest vorläufig - Erfolg.

Den Gninden des Beschlusses des AG .... ist nicht zu entneh-

men, dass sich das Gericht seines Ermessensspielraums be-

wusst gewesen ist.

Gem. 0 143 Abs. 2 S. I SIPO kann die Bestellung aufgehoben

werden, wenn kein Fall notwendiger Verteidigung mehr vor-

lieg" Nach $ 143 Abs. 2 S. 2 StPO gilt dies in den Fällen des

g 140 Abs I Nr. 5 SIPO nur, wenn der Beschuidigte mindes-

tens zwei Wochen vor Beginn der Haupfverhandlung aus der

Anstalt entlassen wird.

Die Aufhebung der Bestellung steht im Ermessen des Gerichts

(Ä4eyer-GoJinerlSchmidt,64. Aufl. 2021, $ 143 Rn 4i. Dem

liegt nach der Vorstellung des Gesetzgebers zugrunde, dass

Aspekte des Vertrauensschutzes trotz Wegfalls der Vomus-

setzungen einer Pflichtverr;eidigerbesteiiung die Foruiauer der

Beiordnung rechtfertigen können {vgl. BT-Drucks 1 9l i 3 829,

S. 45; KG Berlin, Beschl. v. 15.5.2020 - 5 Ws 65120 Rtr 6,

juris). In den Fällen des $ 140 Abs. I Nr. 5 StPO kann die

Bestellung aufgehoben werden, wenn der Beschuldigte min-

desteus zwei Wochen vor der Hauptverhandlung aus der

Verwahrung bntlassen wird und die Verteidigung nicht aus
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einem anderen Grund nofwendig ist. Das Gericht muss daher

stets prüfen, ob die Beiordnung des Verteidigen aufrecht-

zuerhalten ist, weil die aufder Freiheitsentziehung benrhende

Behinderung der Verteidigung trotz der Freilassung nachwirkt

(Meyer-GalSnerlSchmidt,64. Aufl. 2021, $ 143 Rn 4)'

Aus dem ahgefochtenen Beschluss ist nicht erkennbar, dass

das Gericht das ihm zustehende Ermessen ausgeübt hat bzw.

sich dessen bewusst gewesen ist. Dies folgt unter anderem aus

der vom Gericht in den Oränden des Beschlusses genutzter

Formulierung, dass die Bestellung aufzuheben,jst". Die Ver-

wendung des Verbes ,,isf impliziert ohne nähere Begrün-

dung, dass die Aufhebung der Beiordnung als Automatismus

im Falle der Entlassung des Beschuldigten aus der fVA ver-

standen worden ist. Dies ist aber gerade nicbt der Fall. -'.

fu{itgeteilt von Rechtsatrwalt Jan-Rob ert Funck,

Braunschtveig
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